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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1965

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

ZPO §502 Abs2 Cb

Rechtssatz

Die verfahrensrechtliche Frage, von welchem Zeitpunkt an, auf Grund eines nach Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit

gestellten Antrages, die Befreiung von einer Unterhaltsp;icht im Außerstreitverfahren vorgenommen werden kann, ist

keine Bemessungsfrage. (Feststellung, daß Unterhaltsansprüche für eine Zeit, die vor der Antragstellung auf

Enthebung von der Unterhaltspflicht liegt, erloschen sind).
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